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1. Einleitung

Der deutsche Gesetzgeber hat mit der im Dezember 
2007 in Kraft getretenen „Kleinen Novelle“ des Bun-
desnaturschutzgesetzes auf die Urteile des Europä-
ischen Gerichtshofes zur Anwendung der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) reagiert. Es wurde 
unter anderem klargestellt, dass die Arten des stren-
gen Schutzsystems nach Art. 12 FFH-RL sowie die 
europäischen Vogelarten von den Zugriffsverboten 
des § 42 BNatSchG auch im Falle von zulässigen 
Eingriffen nach § 19 BNatSchG nicht generell aus-
genommen sind. Damit ist jetzt auch nach nationa-
ler Gesetzgebung entschieden, dass bei einem Ein-
griff in Natur und Landschaft geprüft werden muss, 
ob es in Bezug auf diese Arten zu einem Verbotstat-
bestand kommen kann. Als Beurteilungsgrundlage 
sind letztendlich im Regelfall Untersuchungen des 
betroffenen Bestands erforderlich. Der Planer bewegt 
sich bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs 
zumeist in einem Spannungsfeld von unterschied-
lichen Zwängen. Auf der einen Seite stehen zumeist 
die hohen Anforderungen der Rechtsprechung an 
die Qualität der Aussagen und auf der anderen Seite 
die wissenschaftlich-methodischen Grenzen der Er-
fassung sowie der Anspruch an Kosten- und Zeitop-

timierung. So verwundert es nicht, dass diese Pro-
blematik seit den ersten Rügen des europäischen 
Gerichtshofes (EuGH, Urt. 10.01.2006, Rs. C-98/03) 
intensiv diskutiert und nach Lösungen mit vertret-
barem Aufwand gesucht wird. Dr. Lüttman formu-
lierte in seinem Vortrag zur planerischen Bewälti-
gung des Artenschutzrechts in Fulda (2007) mit dem 
Untertitel „möglichst wenig – aber genug“ diesen 
Wunsch nach einem vertretbaren Untersuchungs-
umfang bei Planungsvorhaben (LÜTTMANN 2007). 
Nichtsdestoweniger ist erneut die Frage zu stellen, 
ob vor dem Hintergrund der letzten Urteile die Erfül-
lung dieses Wunsches realisierbar ist.

Die Antwort scheint zunächst schnell gefunden zu 
sein: „Alle europarechtlich geschützten Arten sind 
zu untersuchen!“ Dies wird zuletzt durch das Urteil 
zur Umfahrung der A44 bei Hessisch Lichtenau be-
stätigt1). Die Begründung, es handle sich um irre-
levante beziehungsweise allgemein häufige Arten, 
wurde dort als nicht ausreichend erachtet.

Kann dies nun tatsächlich bedeuten, dass bei jedem 
Projekt sämtliche europarechtlich und möglicher-
weise zudem die nur national geschützten Arten zu 
untersuchen wären? Einige Aussagen des Urteils 
zur Westumfahrung Halle in Bezug auf die FFH-Ver-
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Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag erläutert anhand eines Planungs-
beispiels, nämlich der Umweltverträglichkeitsstudie im 
Rahmen der Linienfindung zu einer Bundesstraße, die 
Frage, welcher Untersuchungsumfang und welche Un-
tersuchungsmethode bei der Bestandsaufnahme von 
europarechtlich geschützten Arten im Rahmen einer ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung geboten sind, um recht-
lich und naturschutzfachlich tragfähige Aussagen treffen 
zu können. 

Dazu wird in einem ersten Schritt diskutiert, welche 
Grundlagen für die Bestimmung des Untersuchungsum-
fanges der zu untersuchenden Arten notwendig sind. 
Hierfür werden zum einen Fragen formuliert, die der Pla-
ner zu Beginn der Untersuchung stellen muss, um die zu 
untersuchenden Arten und die Wirkung des Vorhabens

 

auf diese zu ermitteln. Dabei geht es um Fragen wie wel-
che Arten sind im Wirkraum des Vorhabens zu erwarte, 
welcher Projekttyp ist zu untersuchen und welche Pla-
nungsphase – das heißt Genehmigungsplanung oder 
Planung im Rahmen einer Linienfindung – ist betroffen. 
Zum anderen wird dargestellt und diskutiert, welchen 
rechtlichen und naturschutzfachlichen Fragen sich der 
Planer daran anschließend stellen muss, um Verbotstat-
bestände ermitteln zu können und um zum Beispiel Fra-
gen beantworten zu können, die die lokale Population 
einer zu untersuchenden Art betrifft. 

In einem zweiten Schritt wird das konkrete Planungsbei-
spiel ausführlich vorgestellt und diskutiert. Dabei erhält 
man Einblicke in das vom Planer in diesem Fall gewählte 
Bearbeitungskonzept und in das Bewertungsverfahren.

1)   BVerwG 9 A 20.05 v. 17.01.2007, RN 64: „Außerdem ist es zulässig, mit Prognosewahrscheinlichkeiten und Schätzungen zu arbei-
ten; diese müssen kenntlich gemacht und begründet werden [...]. Ein Beispiel für eine gängige Methode dieser Art ist auch der 
Analogieschluss, mit dem bei Einhaltung eines wissenschaftlichen Standards bestehende Wissenslücken überbrückt werden. [...] 
ebenso Worst-Case-Betrachtung [...].“
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2)  BVerwG 9 A 3.06 v. 12.03.2008, RN 225: „Defizitär ist die Beurteilung aber insoweit, als zahlreiche besonders geschützte Arten über-
haupt nicht in die artenschutzrechtliche Prüfung einbezogen worden sind, obgleich sie im Trassenbereich vorkommen oder vor-
kommen können.“

träglichkeit eröffnen, soweit sie auf den Artenschutz 
übertragbar sind, die Möglichkeit, mit vorhandenen 
wissenschaftlichen Kenntnissen zumindest den Er-
fassungsaufwand im Gelände zu minimieren2). Al-
lerdings muss demnach das Ergebnis von Risikoab-
schätzungen auf der „sicheren Seite“ liegen und be-
gründet werden. 

Aus dieser Logik heraus sollte sich auch für die Be-
urteilung artenschutzrechtlicher Konflikte eine pro-
jektspezifische Abschichtung des Untersuchungs-
umfangs bei der Bestandsaufnahme ableiten lassen. 
Die Betrachtung aller Arten ist sicher notwendig, 
jedoch nicht zwingend deren Erfassung und ausführ-
liche Einzelbehandlung auf jeder Planungsebene. 
Allerdings bedarf eine solche Abschichtung einer so-
liden Begründung. Das heißt, die Geländeerfassung 
ließe sich in Abhängigkeit von Projektcharakter und 
-ebene auf die Arten beschränken, bei denen eine 
Beurteilung ohne genaue Kenntnisse zum örtlichen 
Vorkommen und zur Raumnutzung nicht möglich 
wäre.

Für die ausschließlich national geschützten Arten 
gilt, dass sie im Rahmen der Eingriffsbehandlung 
nach § 19 BNatSchG ausreichend berücksichtigt 
werden. Die Zugriffsverbote nach § 42 BNatSchG 
gelten laut Begründung zur kleinen Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes (2007) für diese Arten 
nur, wenn die Handlungen für den Eingriff „nicht ge-
boten“ sind. Damit meint der Gesetzgeber Hand-
lungen, die für die Umsetzung des Projektes nicht 
zwingend erforderlich, also vermeidbar sind. Als Bei-
spiel nennt er zu großzügige Baggerarbeiten. Auch 
zumutbare Vermeidungsmaßnahmen, wie zum Bei-
spiel die Verlegung von Kolonien besonders geschütz-
ter Ameisenarten, im Vorfeld eines Eingriffs gehö-
ren in den Kontext „nicht gebotener“ Eingriffe. Im 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Eingriffsbehand-
lung können solche Aspekte zumeist durch die Er-
fassung der Biotope unter Berücksichtigung ökolo-
gischer Kenntnisse zu den Arten geleistet werden, 
ohne spezielle Artkartierungen durchführen zu müs-
sen. 

Für die gleichzeitig europarechtlich geschützten Ar-
ten gelten jedoch auch für die nach § 19 BNatSchG 
zulässigen Eingriffe die Zugriffsverbote des § 42 
BNatSchG, so dass hier weitergehende Detailkennt-
nisse gefordert sind. Bei den meisten Projekttypen 
wird sich der Untersuchungsumfang daher auf die 
europarechtlich geschützten Arten konzentrieren.

Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst die er-
forderlichen Grundlagen für die Bestimmung des 
Untersuchungsumfanges diskutiert. In diesem Zu-
sammenhang werden die notwendigen rechtlichen 
Voraussetzungen und mögliche Probleme sowie zu-

gehörige Informationsquellen behandelt. In Kapitel 3 
wird die Behandlung des Artenschutzes, insbesonde-
re im Hinblick auf Untersuchungsumfang und -me-
thode an einem Beispiel illustriert. Es handelt sich 
um eine Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für ei-
ne Bundesstraße auf der Ebene der Linienfindung 
beziehungsweise der Alternativenentscheidung. Die-
ser Projekttyp stellt sowohl aufgrund der Größe des 
Planungsraumes als auch der Planungsstufe, in der 
sich das Projekt befindet, besondere Anforderungen 
an die Festlegung des Untersuchungsrahmens. Es 
bot sich daher an, Lösungsmöglichkeiten an diesem 
Beispiel zu diskutieren.

2.  Grundlagen zur Bestimmung des 

Untersuchungsumfangs

 2.1  Kriterien für die Auswahl der zu 

untersuchenden Arten

Für die Auswahl der Arten, die im Rahmen eines 
Projekts untersucht werden müssen, stellen sich 
dem Planer vor allem folgende Fragen:
•  Welche geschützten Arten sind im Wirkraum zu er-

warten?
• Welche Wirkungen gehen vom Vorhaben aus?
•  Für welche Arten können die Wirkungen des Vor-

habens Verbotstatbestände auslösen? 
•  Welche Wirkpfade führen dazu und welcher Raum 

muss demzufolge auf das Vorkommen der Arten 
geprüft werden?

•  Welche Fragestellung hat meine artenschutzrecht-
liche Prüfung in der jeweiligen Planungsstufe? Ist 
es eine abschließende Klärung der Zulässigkeit für 
die Genehmigung (zum Beispiel LBP) oder wird es 
eine Entscheidungshilfe für die Linienfindung/Al-
ternativenentscheidung (zum Beispiel UVS)?

Gerade die Planungsstufe, der Projekttyp und die je-
weils andere, spezielle Bestandssituation entschei-
den wesentlich darüber, wie umfangreich die Unter-
suchung sein muss. 

Geht es zum Beispiel nur um die Frage der grund-
sätzlichen Varianten- beziehungsweise Alternativen-
entscheidung in einer frühen Planungsphase, so müs-
sen vorrangig nicht zu überwindende Zulassungs-
hindernisse geprüft werden. In dem unten folgenden 
Beispielprojekt wird auf diese Planungsebene weiter 
eingegangen. 

Bei einer Genehmigungsplanung dagegen muss mit 
hoher Sicherheit die Frage des Artenschutzes ab-
schließend geklärt und somit in der Regel eine grö-
ßere Anzahl relevanter Arten berücksichtigt werden.

Der Projekttyp wiederum bestimmt die Wirkungen 
und damit die zu untersuchenden Arten. 
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Die jeweilige Ausgangslage vor dem Eingriff und 
damit die lokale Verbreitung und der Erhaltungs-
zustand der betroffenen Arten entscheiden eben-
falls wesentlich darüber, welche Artengruppen 
bei einem Projekt näher betrachtet werden müs-
sen. Dies verdeutlicht der Vergleich zwischen dem 
Ausbau einer bestehenden Verkehrsverbindung 
(vergleiche Abbildung 1) mit zumeist geringer, 
nur am Rande der Lebensräume wirkender Neu-
belastung und dem großflächigen Verlust eines 
bereits von Siedlung umschlossenen Resthabi-
tats, wie in Abbildung 2 dargestellt. Der vollstän-
dige Verlust der verbliebenen Lebensstätten in 
letzterem Fall kann auch für häufige und wenig 
an bestimmte Strukturen gebundene Arten Ver-
botstatbestände auslösen. Deren Lebensräume 
sind isoliert und können unter Umständen auch 
im räumlichen Zusammenhang nicht mehr er-
halten werden. Während im ersten Fall vom Flä-
chenverlust im vorbelasteten Grenzbereich der 
Lebensräume möglicherweise nur ein Teil der vor-
kommenden Arten überhaupt betroffen sein wird. 
Auf Tierarten mit großräumiger Habitatnutzung 
zeigt so ein Ausbau zum Beispiel oft nur gering-
fügige Wirkungen, zumindest wenn sich nicht 
gleichzeitig die Reichweite der Störungen wesent-
lich verändert.

Die beiden Beispiele zeigen, dass die Aufstellung 
genereller Listen planungsrelevanter Arten vor 
dem Hintergrund projektspezifisch unterschied-
licher Wirkungen und Fragestellungen kritisch 
zu prüfen ist und lediglich einer ersten Orientie-
rung dienen kann.

 2.2  Rechtliche und fachliche 

Entscheidungsgrundlagen

Von den oben skizzierten Fragen wirft gerade 
die wichtigste, nämlich die nach der Auslösung 

von Verbotstatbeständen eine Reihe weiterer Fragen auf, 
die der Wortlaut des Gesetzestextes in § 42 BNatSchG 
nicht offenkundig beantwortet. So bestehen zu folgen-
den Punkten häufig Unklarheiten: 
•  Wann liegt der Verbotstatbestand der Tötung nach 

§ 42 (1) Nr. 1 BNatSchG vor?
•  Liegt ein Schädigungsverbot nach § 42 (1) Nr. 3 BNatSchG 

bereits bei einer Verschlechterung der Funktionalität 
einer Fortpflanzungsstätte vor? 

Abbildung 1: Ausbau einer vorhandenen Straße. Der Flächenverlust ist vergleichsweise gering und betrifft vorbelastete 
Randlagen. Die Immissionen verändern sich nur graduell.

Abbildung 2: Ausbau eines Hafengeländes. Durch den Verlust 
eines isolierten Lebensraumes lässt sich auch für häufigere 
Arten die Erhaltung der Funktionalität der Lebensstätten im 
räumlichen Zusammenhang gemäß § 42 (5) BNatSchG nicht 
problemlos begründen.
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•  Wie ist eine lokale Population im Sinne von § 42 (1) 
Nr. 2 BNatSchG abzugrenzen?

•  Wie weit reicht der „räumliche Zusammenhang“ 
des § 42 (5) BNatSchG? 

Diese Fragen werden sowohl in der Rechtsprechung 
als auch in der Fachwelt immer wieder neu und zum 
Teil auch kontrovers diskutiert. Eine ausführliche Be-
handlung würde hier jedoch den Rahmen des Beitrags 
sprengen und eine abschließend gültige Klärung lie-
ße sich voraussichtlich nicht erreichen. Da sie aller-
dings wesentliche Entscheidungsgrundlagen darstel-
len, ist die Beschäftigung mit der jeweils aktuellen 
Rechtsauffassung sowie neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Fachmeinungen zu dem Thema 
für eine rechtssichere planerische Behandlung un-
umgänglich. Von besonderer Bedeutung sind in die-
sem Zusammenhang die Ausführungen der Europä-
ischen Kommission in ihrem „guidance document“, 
dem „Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tier-
arten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen 
der FFH-Richtlinie, 92/43/EWG (Europäische Kom-
mission 2007). Beispielhaft seien an dieser Stelle zu-
dem noch TRAUTNER 2008, TRAUTNER & JOOSS 
2008, TRAUTNER 2006, die Begründung zur kleinen 
Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (2007) so-
wie die umfangreiche Rechtsprechung zum Thema 
Artenschutz genannt (z.B. BVerwG 16.03.2006, BVer-
wG 21.06.2006, BVerwG 17.01.2007, EuGH 14.06.2007, 
BVerwG 09.07.2008). 

Zum Verständnis der späteren Ausführungen sei da-
rauf hingewiesen, dass im Sinne der Definition des 
guidance document (Europäische Kommission 2007) 
davon ausgegangen wird, dass bei Arten mit klei-
nen Aktionsräumen eine Fortpflanzungsstätte oder 
Ruhestätte räumlich eher weit und bei solchen mit 
großen Aktionsräumen eher eng abzugrenzen ist. 
Eine Verwechslung mit der lokalen Population ist 
dabei zu vermeiden. Von der EU-Kommission wird 
als Beispiel für eine Fortpflanzungsstätte eine kleine 
Gruppe von Laichgewässern für den Kammmolch 
und eine Wochenstube für Fledermäuse genannt. 
Während im ersten Fall die Fortpflanzungsstätte auch 
von einer im biologischen Sinn abgrenzbaren „loka-
len“ Population besiedelt sein könnte, ist dies bei den 
Fledermäusen selten gegeben. In jedem Fall sollte 
vorsorglich davon ausgegangen werden, dass Maß-
nahmen zur Erhaltung der Funktionalität von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im vergleichsweise en-
gen räumlichen Zusammenhang möglich sein müs-
sen, um das Beschädigungs- und Zerstörungsverbot 
des § 42 (1) Nr. 3 BNatSchG vermeiden zu können. 
Ein Bezug zur lokalen Population sollte auch entspre-
chend dem Wortlaut des Naturschutzgesetzes nur 
im Zusammenhang mit der Beurteilung von Stö-
rungen nach § 42 (1) Nr. 2 BNatSchG verwendet 
werden. Ferner ist gemäß den Ausführungen der 
EU-Kommission bereits die Verschlechterung der 
ökologischen Funktion einer Fortpflanzungs- oder 
Ruhestättestätte verboten.

Im nachfolgenden Teil wird an einem konkreten Pro-
jekt aufgezeigt, wie das Untersuchungsdesign vor 
dem Hintergrund der artenschutzrechtlichen Pro-
blematik aufgebaut werden kann. Bei dem Beispiel 
handelt es sich um eine frühe Planungsphase für ein 
großräumiges Vorhaben, das deshalb besonders 
dazu geeignet ist, den Spannungsbogen zwischen 
notwendigen Kenntnissen zu den Artvorkommen und 
dem Anspruch an einen wirtschaftlich vertretbaren 
Untersuchungsumfang zu illustrieren.

3.  Projektbeispiel Linienfindung für die B26n

 3.1  Anforderung an die artenschutzrechtliche 

Prüfung

Das Ziel des Vorhabens ist die Erschließung des 
Main-Spessarter-Raumes und die Bündelung des 
überörtlichen Verkehrs. Hierfür ist der Neubau einer 
vierstreifigen Bundesstraße, der B26n, vorgesehen. 
Als Grundlage zur Linienfindung soll die Lösung mit 
den geringsten Beeinträchtigungen der geschützten 
Arten als ein Teil der gesamten Umweltverträglich-
keitsstudie herausgestellt werden.

Als Eigenschaften des Projektes sind folgende zu 
nennen:
•  Mit ca. 22 km2 ist ein relativ großer Raum (verglei-

che Abbildung 3) zu untersuchen.
•  Die Erfassung aller europarechtlich geschützten 

Arten wäre mit sehr hohem Aufwand verbunden 
und trüge nicht in jedem Fall zur Entscheidungsfin-
dung bei.

•  Auf der Ebene der Linienfindung ist keine Detail-
planung für alle zu prüfenden Varianten möglich. 
Die Wirkungen müssen daher zu einem gewissen 
Grad überschlägig ermittelt werden, wodurch die 
Beeinträchtigungen der geschützten Arten nicht 
abschließend zu klären sind.

•  Von der Untersuchung bis zur Genehmigung be-
ziehungsweise dem Eingriff ist mit einer großen 
Zeitspanne zu rechnen. Bis dahin kann sich der Be-
stand von Arten erheblich verändern. So reagieren 
bestimmte Arten, wie zum Beispiel die Wiesenwei-
he oder der Feldhamster, mit ihrer Verbreitung di-
rekt auf die Art der landwirtschaftlichen Nutzung.

Die artenschutzrechtliche Prüfung ist zwar erst für 
die Genehmigungsplanung zwingend erforderlich, 
allerdings ist gerade vor dem Hintergrund der gro-
ßen Zeitspanne und des hohen Untersuchungsauf-
wandes für die zu empfehlende Lösung eine mög-
lichst hohe Prognosesicherheit in Bezug auf die Zu-
lässigkeit des Vorhabens zu erreichen. Die zu späte 
Erkenntnis, dass eine lange verfolgte und geplante 
Trasse aus Gründen des Artenschutzes nicht zugel-
assen werden kann, würde die Planung im schlimm-
sten Fall an ihren Ausgangspunkt zurückwerfen und 
in erneute Alternativprüfungen münden lassen – 
denn der Artenschutz ist kein Gegenstand der fach-
lichen Abwägung. Gemäß § 43 (8) BNatSchG gilt: 
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„Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn 
zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich 
der Erhaltungszustand der Populationen einer Art 
nicht verschlechtert.“

Die Fragestellung einer Untersuchung im Rahmen 
eines solchen Projektes muss daher lauten:
„In welchen Fällen sind mit großer Wahrscheinlich-
keit Verbotstatbestände zu erwarten, die sich nicht 
mehr im Rahmen der Detailplanung, z. B. durch Fein-
trassierung oder Vermeidung sowie durch Maßnah-
men zur Erhaltung der Funktionalität der Lebens-
stätten, sog. CEF-Maßnahmen, umgehen lassen?“

Als mögliche Vermeidungs- oder CEF-Maßnahmen 
können im Falle einer Straßenplanung zum Beispiel 
Unterführungen, Durchlässe, die Anlage von Ersatz-
laichgewässern oder die Entwicklung von rasch 
funktionsfähigen Ersatzhabitaten grundsätzlich ein-
gestellt werden.

 3.2 Bearbeitungskonzept

Für die Planung der B26n wurde daher ein modula-
res Konzept mit Reduktion des Untersuchungsraumes 
bei zunehmender Untersuchungstiefe und Konkreti-
sierung der Planung gewählt. Das Konzept sah zu-
nächst eine Ersteinschätzung (Stufe I) des gesamten 
Untersuchungsraumes für alle denkbaren Trassen auf 
Basis der vorhandenen Daten vor. Mit diesen Daten 

wurden im Gebiet Konfliktbereiche markiert, die bei 
Realisierung des Vorhabens aller Voraussicht nach 
zu artenschutzrechtlichen Verboten führen könnten, 
die im Sinne der obigen Fragestellung kaum ver-
meidbar wären. Die Bestimmung der Konfliktberei-
che wurde durch eine erste Ortseinsicht ergänzt, um 
die Beurteilungen bereits in dieser frühen Phase 
möglichst gut zu begründen (Abbildung 4). Die Ge-
ländebegehung der ersten Stufe wurde als artenkund-
liche Habitatbeurteilung konzipiert, die den gesamt-
en Untersuchungsraum einschloss, jedoch auf eine 
Erhebung von einzelnen Arten zunächst noch ver-
zichtete. 

In einer zweiten Stufe erfolgten Geländeerhebungen 
für ausgewählte, planungsrelevante Arten in einem 
engeren, relativ konfliktarmen Korridor, der auf Ba-
sis der Ergebnisse aus Stufe I abgegrenzt wurde. Für 
einige der Arten wurde die Geländeerhebung in die-
ser Stufe durch eine Habitatmodellierung ersetzt, um 
das oben am Beispiel von Wiesenweihe und Feld-
hamster beschriebene Problem mit variabler Bestands-
situation zu umgehen. Auf Basis dieser Daten schließ-
lich wurden die möglichen Trassen im Hinblick auf ihre 
artenschutzrechtliche Konfliktträchtigkeit hin geprüft. 

Für die artenschutzrechtliche Beurteilung in beiden 
Stufen wurde eine so genannte „Ampelbewertung“ 
eingeführt, die nachfolgend erläutert wird.

Abbildung 3: Untersuchungsraum B26n
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 3.3 Ampelbewertung

Die artenschutzrechtliche Beurteilung der zu betrach-
tenden Korridore und Trassen wurde durch eine Am-
pelbewertung veranschaulicht. Es handelt sich dabei 
um eine Beurteilung der Vorhabensalternativen auf 
der Grundlage ihrer Wirkung auf die europarecht-
lich geschützten Arten (vergleiche Abbildung 5).

Davon ausgehend erwies es sich für das praktische 
Vorgehen im Rahmen der Untersuchung als hilfreich, 
auch die zu betrachtenden planungsrelevanten Arten 
in so genannte kritische, „rote“ und weniger kriti-
sche, „gelbe“ zu unterteilen. Damit ließ sich das zu 
erfassende Artenspektrum in der unten erläuterten, 
zweiten Stufe der korridorbezogenen Erhebung auf 
die schwerwiegenden Zulassungshemmnisse be-
schränken. 

Die für das Projekt entwickelte Ampelbewertung 
darf jedoch nicht mit der ebenfalls farbigen Einstu-
fung des Erhaltungszustandes der Arten nach An-
hang II, IV und V der FFH-Richtlinie, wie sie im natio-
nalen Bericht des BfN (2007) veröffentlicht worden 
ist, oder mit projektunabhängigen Ampelbewertun-
gen des Erhaltungszustandes wie zum Beispiel in 
Nordrhein-Westfalen verwechselt werden. Insbeson-
dere auf Ebene der hier behandelten Linienfindung 
mussten und müssen in die Ampelbewertung zusätz-

lich die möglichen Wirkungen des Eingriffs, die zu-
gehörigen, grundsätzlich denkbaren Vermeidungs-
maßnahmen und der Hinweis auf den Prognose-
charakter der Aussagen einbezogen werden.

Für die Einstufung der zu untersuchenden Arten wa-
ren hier also in erster Linie folgende Fragen im Sinne 
des § 42 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG 
zu beantworten:
•  „Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten einer 

Art durch das Vorhaben trotz möglicher Maßnah-
men so betroffen werden, dass deren Funktionali-
tät im räumlichen Zusammenhang nicht mehr ge-
währt ist?“ 

•  „Können Störungen auftreten, die den Erhaltungs-
zustand der lokalen Populationen gefährden?“ 

Diese Fragen sind zentral für die Auswahl und Ein-
grenzung des zu untersuchenden Artenspektrums. 
Zu berücksichtigen sind immer die Ökologie der je-
weiligen Art sowie die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die jeweilige europarechtlich geschützte 
Art. Sind die oben gestellten Fragen mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu bejahen, so handelt es sich um 
eine planungskritische, also eine Rote-Ampel-Art. 
Aus dieser Fragestellung resultiert analog zu den 
Konfliktstufen der Planung die nachfolgende Defini-
tion der „roten“ und „gelben“ Arten. Die Farben für 
die Arten repräsentieren also im Rahmen dieser Ein-

Abbildung 4:  Erste Eindrücke aus dem Untersuchungsgebiet

Abbildung 5: Definition der möglichen Konfliktstufen des Vorhabens mit dazugehörigen Ampelfarben

Verträglichkeit mit nationalem (§ 42 BNatSchG) und europäischem (Art. 12 FFH-RL und Art. 5 VS-RL) Arten-

schutzrecht

Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände liegen nicht vor.

Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände liegen vor,  
sind jedoch durch CEF-Maßnahmen voraussichtlich zu vermeiden.

Anhaltspunkte liegen für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vor,  
welche kaum oder nur mit hohen Aufwand vermieden werden können. 

Es muss daher zwingend nach anderweitig zumutbaren Lösungen gesucht werden.
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griffsbewertung die Planungsrelevanz und nicht not-
wendigerweise den Erhaltungszustand, wie dies im 
nationalen Bericht des BfN der Fall ist. In der Regel 
wird das Vorkommen solcher „roter“ Arten auch zu 
roten Ampeln für die Planung führen, wogegen dies 
aus dem Erhaltungszustand allein nicht zwingend 
folgen muss.

„Rote“ Arten

„Rote Arten“ sind Arten des Anhang IV FFH-RL oder 
Vogelarten, bei denen durch das Vorhaben in der 
Regel trotz allgemein üblicher Vermeidungsmaßnah-
men Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG nicht 
vermieden werden können.

Die Indikatoren für die Zugehörigkeit zu dieser Grup-
pe sind neben dem Schutzstatus in der Regel ein ho-
her Gefährdungsgrad, eine geringe Variabilität in der 
Standortwahl, geringe Reproduktionsraten, eine ho-
he Empfindlichkeit gegenüber Fernwirkungen sowie 
die Besiedlung seltener und nur langfristig ersetz-
barer Lebensräume. Vor allem der letzte Punkt führt 
dazu, dass Maßnahmen für die Sicherung der ökolo-
gischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten schwierig sind und zu spät greifen. 

Für die Planung zur B26n wurden beispielsweise Ar-
ten wie der Feldhamster, die Bechsteinfledermaus, 
der Kleine Abendsegler, die Mopsfledermaus, der 

Laubfrosch oder der Kammmolch dieser Gruppe zu-
geordnet.

„Gelbe“ Arten 

„Gelbe“ Arten sind Arten des Anhang IV FFH-RL 
oder Vogelarten, bei denen durch das Vorhaben zwar 
Verbotstatbestände des § 42 BNatSchG ausgelöst 
werden können, diese jedoch voraussichtlich durch 
geeignete Maßnahmen (inklusive CEF) vermieden 
werden können.

Ähnlich wie bei den „roten“ Arten, ist auch hier ne-
ben dem Schutzstatus die Gefährdung, Verbreitung, 
Variabilität in der Standortwahl, Reproduktionsrate, 
Empfindlichkeit gegenüber Fernwirkungen und die 
Ersetzbarkeit der Lebensräume und Habitatelemen-
te zu berücksichtigen. Allerdings ist jeweils mit ei-
nem gewissen Maßnahmenaufwand die Erhaltung 
der Funktionalität der Lebensstätten voraussichtlich 
sicherzustellen.

Dieser Gruppe wurde zum Beispiel die Gelbbauch-
unke, die Kreuzkröte, der Springfrosch oder die Zaun-
eidechse zugeordnet.

Abbildung 6 zeigt beispielhaft an einem Planaus-
schnitt das Ergebnis der Ersteinschätzung (Stufe I, 
vergleiche Kapitel 3.2) und die mögliche Aussage-
schärfe der Ampelbewertung in der ersten Pla-
nungsphase.

Abbildung 6: Ampelbewertung an ausgewähltem Konfliktpunkt nach Ersteinschätzung des Raumes
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 3.4 Untersuchungsdesign

Mit der Geländeerhebung in Stufe II (vergleiche Ka-
pitel 3.2) wurden vor allem zulassungskritische, also 
im Wesentlichen die oben beschriebenen Rote-Am-
pel-Arten sowie weitere, für die Abwägung beson-
ders relevante Arten erfasst. 

Nachdem es auf der Ebene einer Linienfindung, wie 
oben dargelegt, nicht darum geht, die abschließen-
de Genehmigungsfähigkeit detailliert darzulegen 
(vergleiche Kapitel 3.1), sondern darum eine Ent-
scheidungshilfe zu erarbeiten, stand die Suche nach 
der Lösung mit den geringsten Beeinträchtigungen 
der zulassungsrelevanten Arten im Vordergrund. Auf 
diese war die Untersuchungsmethode abzustimmen. 
Die zumeist praktizierte Erfassung eines Artenspek-
trums auf Probeflächen mit anschließender gutacht-
licher Übertragung der Bewertung auf gleichartige 
Habitattypen ist hierfür in der Regel nicht ausreichend. 
Auf der anderen Seite wäre aber in der vorliegenden 
Untersuchung eine flächendeckende Erfassung aller 
Arten wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen. So war 
ein Untersuchungsdesign gefragt, das die oben auf-
geworfenen artenschutzrechtlichen Fragen bestmög-
lich beantworten konnte.

Vor allem für die roten Arten an den Konfliktbereichen 
aus der Ersteinschätzung galt es, bestehende Fragen 
durch die Erhebungsmethoden der zweiten Stufe zu 
klären. Dabei interessierten im Wesentlichen die be-
deutsamen Kernhabitate, die essentiellen Nahrungs-
gebiete oder die störungsempfindlichen Brut- oder 
Raststätten. Je nach Konfliktbereich oder betroffe-
ner Art waren entweder quantitative Daten auf gro-
ßer Fläche oder eher qualitativ differenzierte Infor-
mationen zu einzelnen Punkten erforderlich. 

Der letztgenannte Erfassungstyp, also ein möglichst 
differenziertes Wissen zu den betroffenen Arten war 

im Projektgebiet zum Beispiel an den Steilhängen 
des Mains gefordert. Hier stellte sich die Frage, ob 
die Felshänge für den Großen Abendsegler als Quar-
tier- oder Balzstätte während des Herbstzuges eine 
Bedeutung besitzen oder nicht. Zur Klärung wurden 
neben Begehungen so genannte Horchboxen (bat-
corder) eingesetzt, die sehr differenzierte Aussagen 
zur Fledermausaktivität an einzelnen Punkten lie-
fern. Sie können die Fledermausaktivität unbetreut 
über Perioden von mehreren Tagen und Nächten 
durchgehend aufzeichnen. Abbildung 7 zeigt das 
Ergebnis einer Horchbox, aus der man neben dem 
Artenspektrum und der relativen Häufigkeit3) der 
einzelnen Arten auch den nächtlichen Verlauf der 
Fledermausaktivität ablesen kann. Aus der zeitli-
chen Verteilung der Aktivität im Gebiet kann unter 
anderem der Hinweis auf ein in der Nähe liegendes 
Quartier abgeleitet werden. So spricht zum Beispiel 
in diesem Fall die abends und vor allem morgens 
stark erhöhte Aktivität für ein nahes Quartierumfeld 
der am häufigsten nachgewiesenen Art Zwergfle-
dermaus.

Gegenüber dieser punktuellen Methode galt es in 
den großen zusammenhängenden Wäldern des Un-
tersuchungsgebiets die bedeutsamen Kernhabitate 
von planungsrelevanten Arten, wie zum Beispiel 
Mittelspecht oder Bechsteinfledermaus, abzugren-
zen. Hierfür wurden Informationen zur Siedlungs-
dichte und zur Habitateignung benötigt. Die Be-
schränkung auf einzelne Zielarten ermöglichte eine 
Erhöhung der Kartiergeschwindigkeit gegenüber der 
Erfassung von kompletten Artenspektren und die 
Reduktion der Begehungshäufigkeit. So konnten 
vergleichsweise lange Transekte zeitsparend geprüft 
und ein guter Eindruck vom gesamten Gebiet ge-
wonnen werden. Während für die Spechte die Brut-
paardichte nach der klassischen Methode der Aggre-

3)  Allerdings müssen die Relationen vor dem Hintergrund bewertet werden, dass nicht alle Arten die gleichen Erfassungswahrschein-
lichkeiten haben.

Abbildung 7: Aktivitätsaufzeichnung einer Fledermaus-Horchbox im Tagesverlauf (eingesetzt wurden 
batcorder der Firma ecoObs, stationäre Ultraschalldetektoren mit automatisierter Aufnahme von Rufse-
quenzen)
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Abbildung 8: Auf der linken Seite ist die Überlagerung der Artkartierungen (Vögel und Fledermäuse) und der Habitatbe-
wertung entlang der Transekte mit der Nutzung (hier durch Luftbild verdeutlicht) dargestellt, auf der rechten Seite die 
aus allen Informationen abgeleitete Abgrenzung der zulassungskritischen Kernhabitate (dunkelgrün).

gation der Rufnachweise mehrerer Durchgänge er-
mittelt wurde, musste bei den Fledermäusen über 
die Aktivitätsintensität auf die Bedeutung des Rau-
mes geschlossen werden. Einen realistischen Wert 
der Fledermausaktivität erhält man jedoch über die 
aufgenommenen Ultraschallrufe nur, wenn die nach-
gewiesene Rufdauer auch zu der an jedem Punkt 
tatsächlich verbrachten Zeit in Bezug gesetzt wird. 
Da es jedoch kaum möglich ist, sich bei der Kartie-
rung mit unveränderter Geschwindigkeit zu bewe-
gen und auch bei mehreren Durchgängen sicher zu 
stellen, dass jede Teilstrecke mit identischem Zeit-
bedarf erfasst worden ist, wurde parallel zu den 
Aufnahmen der Ultraschallrufe die Wegstrecke mit 
zugehörigen Zeitpunkten durch ein GPS in einem 
track log aufgezeichnet. Auch für die Aufzeichnung 
der Fledermausrufe sind objektive, vom Kartierer un-
beeinflusste Aufnahmen der Rufdauer und -häufigkeit 
wertvoll. Neben dem konventionell, vom Fledermaus-
kundler akustisch überwachten Ultraschalldetektor 
wurde daher wiederum ein oben beschriebener bat-
corder mitgeführt, der Rufdauer, -anzahl und -zeit-
punkt automatisch registrierte.

Da die Rufe von Fledermäusen allerdings nicht der 
Reviermarkierung oder dem Paarungsverhalten die-
nen, sondern der Orientierung im Raum, repräsen-
tiert deren Aufnahmehäufigkeit eher die Nutzung des 
Raumes als die Siedlungsdichte. Dabei überlagern 
sich die Faktoren Individuenanzahl und Eignung als 
Quartierlebensraum, Nahrungsgebiet oder Verbin-
dungsstruktur. Ergänzend war daher eine Habitatbe-
wertung der Waldflächen mit der Aufnahme rele-
vanter Strukturparameter wie Alter, Totholzanteil, 
Baumhöhlendichte, Pilzbefall und Schichtaufbau not-
wendig. Durch die Überlagerung dieser Informatio-
nen mit weiteren aus Biotopkartierung und Luftbild, 
wurden flächendeckend zulassungskritische Berei-
che abgegrenzt (vergleiche Abbildung 8).

4. Fazit

Die beiden unterschiedlichen Erhebungsmethoden 
aus dem dargestellten Beispielprojekt illustrieren die 
Notwendigkeit, auf die jeweilige Fragestellung eines 
Projektes mit unterschiedlichen Untersuchungsme-
thoden zu reagieren, um die Betroffenheit der ge-
schützten Arten zu prüfen. Bereits anhand dieses 
einen Projektes ist nachvollziehbar, dass die Arten-
schutzproblematik oft nicht mit Standardmethoden 
geklärt werden kann. In der Regel müssen zunächst 
für jedes Projekt die zulassungskritischen Arten de-
finiert werden und dann die Bereiche bestimmt wer-
den, an denen es voraussichtlich durch die Beein-
trächtigung dieser Arten zu unvermeidbaren Verbots-
tatbeständen des Artenschutzrechts kommen kann. 
Für diese Gebiete muss dann die sich aus dem Ar-
tenschutz ergebende Fragestellung formuliert werden 
und geprüft werden, ob für deren Klärung Untersu-
chungen notwendig sind. Wenn dies feststeht, müs-
sen die Erhebungen so geplant werden, dass die Be-
troffenheit gemäß § 42 BNatSchG mit möglichst ho-
her Sicherheit beantwortet werden kann. 

Im Falle eines Zulassungs- beziehungsweise Geneh-
migungsverfahrens kann es zum Beispiel erforder-
lich werden, eine Erhebung nicht nur im Wirkraum 
eines Vorhabens sondern auch auf möglichen Maß-
nahmenflächen durchzuführen.

Längere Planungsprozesse, wie in dem hier behan-
delten Beispielprojekt, erlauben bei Bedarf auf Ebe-
ne der Auswirkungsprognose auch zusätzlich zu den 
zwei oben genannten Modulen einen weiteren Kar-
tierungsdurchgang für Arten, die erst nach vorlie-
gender Trassenplanung artenschutzrechtliche Pro-
bleme erkennen lassen. 

Aus der mittlerweile vorliegenden Erfahrung mit der 
artenschutzrechtlichen Prüfung in der Praxis können 
für die Festlegung des Untersuchungsumfangs bei 
der Bestandsaufnahme also zusammenfassend keine 
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Vorgaben abgeleitet werden, die projektübergreifend 
Gültigkeit besäßen und gleichzeitig rechtlich tragfä-
hige Aussagen sicherstellen. Während man sich häu-
fig für einzelne Bausteine, wie zum Beispiel die Brut-
vogelkartierung an vorhandenen Standards (zum 
Beispiel SÜDBECK et al. 2005) orientieren kann, wird 
für das Gesamtprogramm der ökologische und recht-
liche Sachverstand des Planers gefragt bleiben, der 
zudem der steten Aktualisierung bedarf. 
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